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Bekanntmachung 
 
 

Jahresabschluss 2015 der Gemeindewerke Reken 
 
Der Rat der Gemeinde Reken hat am 30.06.2016 den Jahresabschluss 2015 mit ei-
ner Bilanzsumme von 2.610.990,13 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von 
294.406,91 € festgestellt. 
 
Zur Prüfung des Jahresabschlusses 2015 hat die Gemeindeprüfungsanstalt NRW 
(GPA NRW) folgenden abschließenden Vermerk erteilt: 
 
Abschließender Vermerk der GPA NRW zur Prüfung des Jahresabschlusses 
des Betriebes „Gemeindewerke Reken“ zum 31.12.2015 
 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betrie-
bes Gemeindewerke Reken. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31.12.2015 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner Stolz Mönning 
Bachem GmbH & CoKG, Bonn, bedient. 
 
Diese hat mit Datum vom 12.05.2016 den nachfolgend dargestellten uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk erteilt. 

„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrech-
nung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der 
Gemeindewerke Reken - eigenbetriebsähnliche Einrichtung Reken, für das Wirt-
schaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung und 
die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach der Eigenbetriebsverord-
nung Nordrhein-Westfalen und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen 
in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Betriebes. Unsere Aufgabe ist 
es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht ab-
zugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu pla-
nen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstel-
lung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Betriebes 
sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt Im Rahmen der Prüfung 
werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht 
überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beur-
teilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschät-
zungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prü-
fung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
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Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden 
Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes. Der Lagebericht steht in 
Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage des Betriebes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner 
Stolz Mönning Bachem GmbH & CoKG ausgewertet und eine Analyse anhand von 
Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Ei-
ne Ergänzung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) 
ist aus Sicht der GPA NRW nicht erforderlich. 
 
Herne, den 28.07.2016 
 
GPA NRW 
Im Auftrag 
gez.Helga Giesen 
 
 
 
 
Der Jahresabschluss 2015 und der Lagebericht sowie der Prüfungsbericht mit Bestä-
tigungsvermerk liegen bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2016 im Rathaus 
der Gemeinde Reken, Kirchstraße 14, 48734 Reken, Zimmer 2.10, während der Öff-
nungszeiten zur öffentlichen Einsichtnahme aus. 
 
 
Reken, den 10.08.2016 
 
Gemeindewerke Reken 
 
gez. Uphoff 
 
Gottfried Uphoff 
Betriebsleiter 
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Bekanntmachung 
 
 
Bebauungsplan Nr. 129 “Heidener Straße“ der Gemeinde Reken, Ortsteil Groß 
Reken; 
Satzungsbeschluss/Inkrafttreten 
 
Der Rat der Gemeinde Reken hat in seiner Sitzung am 19.05.2016 den Bebauungs-
plan Nr. 129 “Heidener Straße“ der Gemeinde Reken, Ortsteil Groß Reken, gem.      
§ 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl I. S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.10.2015 (BGBl 
I. S.1722), § 86 Abs. 4 Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV. NRW. 2000 S. 256), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 20.05.2014 (GV. NRW. 2014 S. 294), und §§ 7 und 
41 Abs. 1 f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 04.07.1994 (GV. NW. 1994 S. 666), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 25.06.2015 (GV. NRW. 2015 S. 496), als Satzung sowie 
die Begründung und den Umweltbericht beschlossen. 
 
Ziel des Bauleitplanverfahrens war es, eine der planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für die Bebauung der Grundstücke mit Wohnhäusern und in einem Allgemeinen 
Wohngebiet (WA) zulässigen Anlagen zu schaffen. Des Weiteren sind die zur Er-
schließung des Geländes notwendigen Verkehrsflächen festgesetzt worden. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 129 “Heidener Straße“, 
Ortsteil Groß Reken, ist aus dem nachfolgend abgedruckten Lageplan ersichtlich. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 129 “Heidener Straße“, Ortsteil Groß Reken, die dazugehöri-
ge Begründung, der Umweltbericht und die zusammenfassende Erklärung gem. § 10 
Abs. 4 BauGB werden ab sofort im Rathaus der Gemeinde Reken, Kirchstraße 14, 
48734 Reken, Zimmer 2.01, während der Öffnungszeiten zu jedermanns Einsicht-
nahme bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. Die Bekanntmachung 
tritt an die Stelle der sonst für Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung. 
 
Entschädigungsberechtigte können Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 
bis 42 des Baugesetzbuches (BauGB) bezeichneten Vermögensnachteile eingetre-
ten sind. Die Fälligkeit des Anspruchs kann durch schriftlichen Antrag bei dem Ent-
schädigungspflichtigen herbeigeführt werden. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, 
wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in § 
44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fäl-
ligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 
 
Gem. § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuches sind  
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 - 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 

verzeichneten Verfahrens- und Formvorschriften 
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2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächen-
nutzungsplanes und 

 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges 
 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung des Be-
bauungsplanes Nr. 129 “Heidener Straße“, Ortsteil Groß Reken, schriftlich gegen-
über der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim 
Zustandekommen des Bebauungsplanes nach Ablauf eines Jahres seit seiner Ver-
kündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) die Bebauungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
 
Reken, 10.08.2016 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
gez. Uphoff 
 
Gottfried Uphoff 
Erster Beigeordneter 
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Bekanntmachung 
 
 
69. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Reken im Bereich 
“Heidener/Velener Straße“, Ortsteil Groß Reken; 
Genehmigung/Rechtswirksamkeit 
 
Gemäß § 6 Abs. 5 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
20.10.2015 (BGBl. I S. 1722), wird bekannt gemacht, dass die vom Rat der Gemein-
de Reken am 19.05.2016 beschlossene 69. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Gemeinde Reken im Bereich “Heidener/Velener Straße“, Ortsteil Groß Reken, 
von der Bezirksregierung Münster mit Verfügung vom 05.08.2016 genehmigt worden 
ist. 
 
Die Verfügung hat folgenden Wortlaut: 
 
„Gem. § 6 des Baugesetzbuchs genehmige ich die vom Rat der Gemeinde Reken 
am 19.05.2016 beschlossene 69. Änderung des Flächennutzungsplanes der Ge-
meinde Reken. 
 
Münster, den 05.08.2016  
Bezirksregierung Münster  
Az.: 35.02.01.100-011/2016.0001.4/16 
Im Auftrag  
gez. W. Rieger 
(Wulf Rieger)“ 
 
 
Die 69. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Reken im Bereich 
“Heidener/Velener Straße“, Ortsteil Groß Reken, und die dazugehörige Begründung 
nebst Umweltbericht und zusammenfassender Erklärung gem. § 6 Abs. 5 BauGB 
werden ab sofort im Rathaus der Gemeinde Reken, Kirchstraße 14, 48734 Reken, 
Zimmer 2.01, während der Dienststunden zu jedermanns Einsichtnahme bereitgehal-
ten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Mit dieser Bekanntmachung wird die 69. Änderung des Flächennutzungsplanes im 
Bereich “Heidener/Velener Straße“, Ortsteil Groß Reken, wirksam. Die Abgrenzung 
des Änderungsbereiches kann dem nachstehend abgedruckten Lageplan entnom-
men werden. 
 
Gem. § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuches sind 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 - 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 

verzeichneten Verfahrens- und Formvorschriften 
 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächen-
nutzungsplanes und 

 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges 
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unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der 69. 
Änderung des Flächennutzungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim 
Zustandekommen der 69. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich 
“Heidener/Velener Straße“, Ortsteil Groß Reken, nach Ablauf eines Jahres seit ihrer 
Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-

fahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Rechtswirksamkeit der 69. Änderung des Flächennutzungsplanes ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
 
Reken, 10.08.2016 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
gez. Uphoff 
 
Gottfried Uphoff 
Erster Beigeordneter 
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